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Gesetz
über die Teilnahme der Jugend am Aufbau 
der Deutschen Demokratischen Republik 

und die Förderung der Jugend 
in Schule und Beruf, bei Sport und Erholung

Vom 8. Februar 1950 
{GBl. S. 95)

— Auszug

Eine gebildete, körperlich gesunde, kräftige, in ihren 
Auffassungen und ihrem Streben fortschrittliche Jugend 
sichert ein einheitliches, demokratisches und friedliebendes 
Deutschland. Die Verfassung der Deutschen Demokra
tischen Republik hat die grundsätzlichen Voraussetzungen 
für eine demokratische Erziehung und Entwicklung der 
deutschen Jugend geschaffen. Nach den in ihr verankerten 
Grundsätzen ist der Schutz der gesamten Jugend vor Aus
beutung vorgesehen; die geistige, berufliche und körper
liche Entwicklung der Jugend und ihre Teilnahme am 
staatlichen und gesellschaftlichen Leben gewährleistet; die 
Erziehung der Jugend im Geiste des Friedens, der Freund
schaft zwischen den Völkern, wahrer Demokratie und 
eines echten Humanismus als aktive und bewußte Bürger 
der neuen demokratischen Gesellschaft festgelegt.

Der deutsche Imperialismus hat die deutsche Jugend 
mißbraucht. Er hat im Interesse der deutschen Monopol
herren und der Junker die gesamte Erziehung der Jugend


